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Brandgefahren in derWeihnachtszeit
und an Silvester

Die jährlichen Statistiken der Feuerweh-
ren und der Brandversicherer zeigen,
dass es gerade in der Advents- und Weih-
nachtszeit und zum Jahreswechsel zu ei-
ner Häufung von eigentlich vermeidbaren
Bränden kommt. Oberste Gefahrenquelle
sind dabei Adventskränze, Weihnachtsge-
stece und Christbäume, die mit echten
Kerzen geschmückt werden. Damit man
in dieser Hinsicht von unliebsamen Über-
raschungen verschont bleibt und die stim-
mungsvolleWeihnachtszeit möglichst un-
getrübt verbringen kann, sollten folgende
Hinweise unbedingt beachtetwerden:

- Adventsgestecke und -kränze immer
auf eine feuerfeste Unterlage stellen
und die Kerzen nie unbeaufsichtigt
brennen lassen!

Möglichst nur frisch geschlagene
Christbäume kaufen; trockene Bäume
sowie ausgetrocknete Zweige von Ge-
stecken oder Kränzen rechtzeitig ent-
fernen!

Weihnachtsbäume standsicher und
mit ausreichendem Abstand zu brenn-
baren Vorhängen, Teppichen, Möbel-
stücken, Decken etc. aufstellen!

Möglichst keinen brennbaren
Schmuck aus Papier, Stroh, Holz oder
ähnlichem verwenden, wenn echte
Weihnachtskerzen aufgesteckt wer-
den!

Kerzen auf nicht brennbaren Kerzen-
haltern sicher und mit ausreichendem
Abstand zu allen brennbaren Materia-
lien befestigen (handelsübliche Stea-
rinkerzen entwickeln direkt über der

Flamme eine Temperatur von 650 bis
1.000 Grad Celsius!). NachMöglichkeit
nur nicht tropfende Kerzen verwen-
den. Anzünden der Kerzen immer von
oben nach unten, Auslöschen dagegen
von untennach oben! Brennende Ker-
zen immer beaufsichtigen und Kinder
nie damit alleine lassen! Weit abge-
brannte Kerzenrechtzeitig entfernen!

- Schön verpackte Geschenke unter
demWeihnachtsbaum brennen im Un-
glücksfall ebenso lichterloh! Besser al-
so, Geschenke nicht unmittelbar unter
denBaumllegen.

- Sternwerfer, wenn überhaupt, nur im
Freien verwenden!

- Feuerwerkskörper und -raketen sind
"Sprengstoff". Für eine möglichst si-
chere Silvesterfeier sollten Sie deshalb
insbesondere beachten:
« Lassen Sie Jugendliche unter 18

Jahren nichtmit diesen Gegenstän-
den hantieren. Beachten Sie unbe-
dingt die Gebrauchshinweise der
Hersteller. Mit wenigen Ausnah-
men ist eine Verwendung von Feu-
erwerken in geschlossenen Räu-
men verboten.

« NehmenSienach demAnzünden ei-
nen ausreichenden Sicherheitsab-
stand ein. Werfen Sie Feuerwerks-
körper und -raketen nicht blind-
lings weg - und zielen Sie niemals
aufMenschen. Zünden Sie nicht ge-
zündete Feuerwerkskörper (Blind-
gänger) niemals noch einmal.

« Bewahren Sie Feuerwerkskörper so
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Jugendhilfeausschusssitzung
in Bayreuth

Am Mittwoch, 10.12.2025, um 9.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Landrats-
amtes Bayreuth, die

Sitzung des Jugendhilfeausschusses
statt.

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Jugendhilfeaus-

schusses vom 15.7.2025

Bekanntgaben2

Haushalt 2026;3

Beratungüber den Teilhaushalt FB 32 - Fachbereich Jugendund Familie
Verbandliche Jugendarbeit im Landkreis;
Verteilungvon Jugendpflegemitteln
Kreisjugendring;5
Zuschuss 2026
Fachliche Informationen;
Bericht des Verfahrenslotsen mit Informationen zum aktuellen Stand
Schulbegleitung

7 Sonstiges

Bayreuth, 25. November 2025
Landratsamt
Wiedemann
Landrat



auf, dass keine Selbstentzündung
möglich ist. Tragen Sie Feuerwerk
niemals am Körper, etwa in
Jacken- oderHosentaschen.

- Solltees dennoch zu einemBrand kom-
men, sofort die Feuerwehr über dieein-
heitliche Notrufnummer 112 alarmie-
ren!

Bayreuth, 5. November 2025
LandratsamtBayreuth
Wiedemann
Landrat

Haushaltssatzung
des Zweckverhandes Teufelshöhle
Pottenstein (Landkreis Bayreuth)

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der Art. 40 Abs. 1, 41, 26 Abs. 1

des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit -KommZG- in Verbindung mit
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung -GO-,$9
Buchst. eundf, $ 12, $ 13 derVerbandssat-
zung erlässt der Zweckverband Teufels-
höhle Pottenstein folgende Haushalts-
satzung:
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Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit
festgesetzt;
erschließt

imVerwaltungshaushalt
in den Einnahmen
undAusgabenmit 1.200.850,00 €

im Vermögenshaushalt
inden Einnahmen

9

undAusgabenmit 869.500,00€

ab.

$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen sind
nicht vorgesehen.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.

54
l. Eine Verbandsumlage wird nicht

erhoben.

2. Eine Investitionsumlage wird nicht
erhoben.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf
200.000,00 € festgesetzt.
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Der gesondert beschlossene Investitions-
plan (Finanzplan) liegt dem Haushalts-
plan bei.

$7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1.
Januar 2025 in Kraft.

Pottenstein, 13.Mai 2025
Zweckverband Teufelshöhle
Pottenstein
Weber
ErsterBürgermeister
und Zweckverbandsvorsitzender

Kraftloserklärung eines
Sparkassenbuches

Nach $ 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB
wird das nachstehende aufgeführte Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt:

3411612884
11612884

Konto-Nr. neu:
Konto-Nr. alt:

Nachdem die Urkunde innerhalb der
Frist von drei Monaten nicht vorgelegt
wurde, erfolgtmit Beschluss des Vorstan-
des die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der
Sparurkunde istnach einer l4tägigen Be-
kanntmachung in den Schalterräumen
der Sparkasse gegen Nachweis der Emp-
fangsberechtigung in Empfang zu neh-
men.

Bayreuth, 19. November 2025
SparkasseBayreuth
DerVorstand

Kraftloserklärung eines
Sparkassenbuches

Nach $ 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB
wird das nachstehende aufgeführte Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt:

3703722870
303722870

Konto-Nr. neu:
Konto-Nr. alt:

Nachdem die Urkunde innerhalb der
Frist von drei Monaten nicht vorgelegt
wurde, erfolgt mit Beschluss des Vorstan-
des die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der Spar-
urkunde ist nach einer l4tägigen Be-
kanntmachung in den Schalterräumen
der Sparkasse gegen Nachweis der Emp-
fangsberechtigung in Empfang zu neh-
men.

Bayreuth, 24. November 2025
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand

Regelbedarfsstufen und Regelsätze
nach dem SGB XII - Sozialhilfe - ab

1.1.2026

Die Verordnung zur Bestimmung der für
die Fortschreibung der Regelbedarfsstu-
fen nach $ 28a und für die Fortschreibung
der Teilbeträge nach $ 34 Abs. 3a Satz 1

des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
maßgeblichen Prozentsätze sowie zur Er-
gänzung der Anlage zu $$ 28 und 34 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch für
das Jahr 2026 (Regelbedarfsstufen-
Fortschreibungsverordnung 2026 -
RBSFV 2026) wurde im Bundesgesetz-

Krankenhauszweckverband Bayreuth
Einladung

zur Sitzung der

Verbandsversammlung
am Montag, den 8. Dezember 2025, um 9.00Uhr im Sitzungssaal des Landrats-
amtes Bayreuth,Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth.

Tagesordnung:
Öffentlich
1 Genehmigung des öffentlichenTeils des Protokolls vom 2.6.2025
2 Rechnungsprüfungsausschuss vom 23.10.2025

hier: Gutachten des Rechnungsprüfungsamtes der StadtBayreuth
Feststellung des Jahresabschlusses 2024 des Krankenhauszweckverban-3
des Bayreuth sowie Entlastung fürden Jahresabschluss 2024
Wirtschafts- und Finanzplan 2026 einschließlich Stellenplan des Kran-4
kenhauszweckverbandes Bayreuth;
hier: Erlass derHaushaltssatzung

Bayreuth, 20. November 2025
KrankenhauszweckverbandBayreuth
Verbandsvorsitzender
Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister



blatt verkündet (BGBil. 2025, Teil INr. 243 vom 22.10.2025),

Diebisherige Sätzewurden nicht erhöht.

MitWirkun zum 1. Januar 2026 gelten in er Sozialhilfe damit weiterhin folgende Re-
gelbedarfsstufen und Regelsätze:

Regelbe- Regelbedarffür:
darfsstufe-

ab 1.1.2026 bisher

�

1 : jede erwachsene Person, die inin einer Wohnung 563 € 563 €
lebt und für die nichtRegelbedarfsstufe 2 gilt

�

2 jede erwachsenePerson, wenn sie in einerWoh- 506 € 506€:
nung mit einem Ehegatten oder Lebenspartner

: oder in eheähnlicher oder lebenspartnerschafts-
ähnlicher Gemeinschaft mit einem Partner
zusammenlebt

3 eine erwachsene Person, deren notwendiger 451€ 451€
Lebensunterhalt sich nach $ 27b SGB XII be-

‚

stimmt (Unterbringung in einer stationären
Einrichtung)

4 Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollen- a71€ a71€
dung des 18. Lebensjahres

14. Lebensjahres
� �

5 Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 390 € 390€

6 Kinderbis zur Vollendungdes 6. Lebensjahres 357 € 357€
Dieselben Beträge gelten ab 1. Januar 2026 auch für das SGBII (Bürgergeld,

C

Grundsi-
cherung fürArbeitssuchende).

Bayreuth, 27. Oktober 2025
LandratsamtBayreuth
Wiedemann
Landrat

Vollzug des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) und des
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG);
ErrichtungundBetrieb einer Biomasse-
feuerung (Nr. 1.2.1, Anhang |], 4.
BImSchV) zum Betrieb eines Fernwär-
menetzes mit Heizhaus auf dem Grund-
stück Finr. 91, Gemarkung und Gemein-
de Speichersdorf, durch die Bioenergie
Speichersdorff GmbH & Co. KG, Rat-
hausplatz 1,95469 Speichersdorf

Bekanntmachung
gemäß $5 Abs. 2 Satz1 UVPG

Die Bioenergie Speichersdorf GmbH &
Co. KG, Rathausplatz 1, 95469 Speichers-
dorf, beabsichtigt die Errichtung und den
Betrieb einer Biomasseheizanlage zum
Betrieb eines Fernwärmenetzes auf dem
Grundstück Finr. 91, Gemarkung und
Gemeinde Speichersdorf. Für das geplan-
te Neuvorhaben wurde eine Genehmi-
gungnach $4, 19BImSchG i. V.m. Nr. 1.2.1
desAnhang 1 der 4.BImSchVbeantragt.

Gemäß $ 7 Abs. 2 UVPG in Verbindung
mit Nr. 1.2.1 Spalte 2 der Anlage 1 zum
UVPG war im Rahmen einer standortbe-
zogenen Vorprüfung des Einzelfalles
festzustellen, ob für das Vorhaben eine

Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist.

Die standortbezogene Vorprüfung hat in
der ersten Stufe ergeben, dass im Ergeb-
nis keine Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht
und daher von der Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung abgese-
hen wird (vgl. $ 7 Abs. 2 Satz 4i. UVm.5
Abs.1Satz1 UVPG).

Der wesentliche Grund für das Nichtbe-
stehen der Pflicht zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist,
dass im Untersuchungsgebiet keine be-
sonderen örtlichen Gegebenheiten ge-
mäß der in Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG aufge-
führten Schutzkriterien vorliegen ($ 5
Abs.2UVPG):

Gemäß $5 Abs. 2 Satz 1 UVPG i. Vm Art.
27a BayVwVfG wird die Feststellung
hiermit bekannt gemacht. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Feststellung gemäß
$ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig
anfechtbar ist.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist
zusätzlich aufder Internetseite des Land-
kreises Bayreuth unter https://www.land
kreis-bayreuth.de/der-landkreis/bekannt

machungen-und-ausschreibungen/amt
liche-bekanntmachungen abrufbar (vgl. $
5 Abs. 2 Satz 1 UVPG i. V. m. Art. 27a
BayVwVfG).

Bayreuth, 19.November 2025
Landratsamt
gez. Böcher
Oberregierungsrat
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